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RS OGH 1990/11/5 Bkd129/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.1990

Norm

DSt 1872 §2 H

MRG §8 Abs2 Z1

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt, der als Hauseigentümer selbst oder durch Beauftragte ohne Wissen des Mieters und in dessen

Abwesenheit ein Bestandobjekt betritt, beeinträchtigt Ehre und Ansehen des Standes (ausgenommen bei Gefahr in

Verzug).
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